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Polit.  Bezirk  Korneuburg

Land  Niederösterreich

AZ.:  149/2025/GR-A1/1n

Betreff:  Änderung  Bebauungsplan 28.4.2026

Der  Gemeinderat  hat in seiner  Sitzung  am 18.2.2026,  Punkt  15 folgende

VERORDNUNG

beschlossen:

§ 1 Auf  Grund  des  § 34 NÖ Raumordnungsgesetz  2014  LGBL.  3/2015  i.d.g.F.,  wird  der

Bebauungsplan  dahingehend  abgeändert,  dass  für  die auf  der  hierzu  gehörigen

Plandarstellung  rot umrandeten  Grundflächen  in der  Stadtgemeinde  Stockerau

(GZ.  I O.220-25/03,  RaumRegionMensch  ZT GmbH  vom  Dezember  2025),  die auf  der

Plandarstellung  durch  rote  Signaturen  dargestellten  Einzelheiten  der  Bebauung  festgelegt

werden.

§ 2 Die Plandarstellung  ist mit  einem  Hinweis  auf  diese  Verordnung  versehen  und liegt  im

Gemeindeamt  während  der  Amtsstunden  zur  allgemeinen  Einsicht  auf.

§ 3 Diese  Verordnung  tritt  nach  ihrer  Kundmachung  mit  dem  auf  den  Ablauf  der

zweiwöchigen  Kundmachungsfrist  folgenden  Tag  in Kraff.

Mag.  (FH)  Andrea

Bürgermeisterin
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